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Mittwoch den 9. April.
a

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Vom 1. d. M. ab iſt dem Königlichen Schloßgärtner ein Gehülfe zur Seite geſtellt, welchem der Auftrag
a iſt, Beſchädigungen und einer mißbräuchlichen Benutzung der Anlagen im Intereſſe der Beſucher derſelben vor
zubeugen.

Wir wenden uns an Alle, denen der Beſuch des Schloßgartens zur Erholung und Freude gereicht, mit der
Bitte, den beſtellten Aufſeher bei Ausführung ſeines Auftrages zu unterſtützen und auch ihrerſeits dazu mitzuwirken,
daß die zur Erhaltung der Anlagen und der Ordnung in demſelben dienenden Vorſchriften, welche die an verſchiedenen
Punkten aufgeſtellten Tafeln enthalten, die gebührende Beachtung finden.

Merſeburg den 1. April 1862.

Königliche Regierung.In der am heutigen Tage öffentlich bewirkten Verlooſung von Schuldverſchreibungen der 4prozentigen Staats
anleihe vom Jahre 1853 und der 4 prozentigen Staatsanleihen aus den Jahren 1848, 1850, 1852, 1854, 1855 A.,
1857 und 1859 ſind die in der Anlage verzeichneten Nummern gezogen worden.

Dieſelben werden den Beſitzern mit der Aufforderung gekündigt, die darin verſchriebenen Capitalbeträge vom
1. October d. J. ab in den Vormittagsſtunden entweder bei der Staatsſchulden- Tilgungskaſſe hierſelbſt, Oranienſtraße
Nr. 94., oder bei der nächſten Regierungs Hauptkaſſe gegen Quittung und Rückgabe der Schuldverſchreibungen mit den
dazu gehörigen, nach dem 1. October d. J. fälligen Zinscoupons baar in Empfang zu nehmen.

Um etwaigen Wünſchen der Inhaber dieſer Schuldverſchreibungen entgegen zu kommen, ſollen letztere auf
Verlangen ſchon vom I. k. M. ab eingelöſet werden.

In dieſem Falle werden die vom 1. April d. J. ab laufenden Zinſen bis zum 15. und beziehungsweiſe bis
zum Schluſſe desjenigen Monats, in welchem die Schuldverſchreibungen bei den vorgedachten Kaſſen eingereicht werden,
gegen Ablieferung der am 1. October d. J. und ſpäter fälligen Zinscoupons baar vergütet.

Wird eine Schuldverſchreibung erſt in der Zeit vom 16. September bis zum 1. October d. J. präſentirt, ſo
iſt der an letzterem Tage fällige Zinscoupon davon zu trennen und für ſich in gewöhnlicher Art zu realiſiren.

Der Geldbetrag der etwa fehlenden, unentgeltlich mit abzuliefernden Zinscoupons wird von dem zu zahlen-
den Capitale zurückbehalten.

Formulare zu den Quittungen werden von den vorgedachten Kaſſen unentgeltlich verabreicht. Dieſe Kaſſen
können ſich aber in einen Schriftwechſel über die Zahlungsleiſtung nicht einlaſſen, es werden daher hierauf bezügliche
Eingaben unberückſichtiget und portopflichtig den Bittſtellern zurückgeſendet werden.

Auf der Anlage ſind die Nummern der Schuldverſchreibungen der oben bezeichneten Anleihen mit abgedruckt,
welche in den bisherigen Verlooſungen (mit Ausſchluß der am 16. September v. J. ſtattgehabten) gezogen aber bis
jetzt noch nicht realiſirt ſind. Die Inhaber dieſer nicht mehr verzinslichen Schuldverſchreibungen werden zur Vermei-
dung weiteren Zinsverluſtes an die Erhebung ihrer Capitalien erinnert.

In Betreff der am 16. September v. J. ausgelooſten und zum 1. April d. J. gekündigten Schuldverſchrei
bungen der in Rede ſtehenden Anleihen wird auf das an dem erſteren Tage bekannt gemachte Verzeichniß Bezug ge
nommen, welches bei den Regierungs Hauptkaſſen, den Kreis den Steuer und den Forſtkaſſen, den Kämmerei
und anderen Communalkaſſen, ſowie auf den Büreaux der Landräthe, Magiſträte und Domainen Rentämter zur Ein
ſicht offen liegt.

Berlin, den 19. März 1862.
Haupt Verwaltung der Staatsſchulden.

Indem ich vorſtehende Bekanntmachung hiermit noch beſonders zur öffentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich,
daß Exemplare der Verloöſungsliſte in meinem Bureau, in der Königlichen Regierungshauptkaſſe, bei den Magiſträten
des Kreiſes und deren Kaſſen bei der Königlichen Kreiskaſſe, in der Forſtkaſſe zu Schkeuditz und bei den Orts-
richtern der größern Dorfſchaften zur Einſicht der Intereſſenten ausliegen.

Merſeburg, den 2. April 1862. Der Königliche Landrath Weidlich.
Zucker und Futterrüben-Kerne in verſchied. Sor- Unteraltenburg Nr. 711 iſt ein Familien -Logis zu

ten, ſowie alle anderen Garten Sämereien ſind zu haben vermiethen und zu Johanni zu beziehen. Das Hähere
beim Gärtner Bodeman, Rittergut Unterkriegſtedt. Entenplan Nr. 211.
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Se. Majeſtät der König haben in einer an den commandirenden General unſerer Provinz gerichteten Aller
höchſten Cab. Ordre vom 11. v. M. Jhre Anerkennung für die gute und entgegenkommende Aufnahme der Truppen
während des vorjährigen Herbſt Manövers huldreichſt auszuſprechen geruht.

Jch unterlaſſe nicht, dies den Quartiergebern hierdurch zur Kenntniß zu bringen.
Merſeburg, den 4. April 1862.

Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht daß

die Urwähler-Liſten am 7., 8. und 9. April d. J.,
2) die Abtheilungs-Liſten am 10., 11. und 12. April

d. J.,
in unſerem Stadtſecretariate zur Einſicht ausliegen. Et-
waige Erinnerungen gegen dieſe Liſten müſſen reſp. bis
zum 9. und zum 12. d. M. bei uns angebracht werden.

Merſeburg den 3. April 1862.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Der Stellmachermeiſter Carl
Eichhorn hier beabſichtigt innerhalb ſeines, kleine Ritter-
gaſſe suh Nr. 183 belegenen Gehöftes einen Dampfkteſſel
mit einer achtpferdekräftigen Dampfmaſchine, Behufs Jn-
betriebſetzung einer Fournirſchneide-Maſchine mit Blech und
Kreisſäge, aufzuſtellen.

Wir bringen dies Unternehmen gemäß S. 3 des Ge-
ſetzes vom 1. Juli v. J. mit der Aufforderung zur öffent-
lichen Kenntniß, etwanige Einwendungen gegen dieſe An-
lagen, inſofern ſie nicht privatrechtlicher Natur ſind, binnen
vierzehn Tagen präcluſiviſcher Friſt bei uns anzubringen.

Zeichnungen und Beſchreibungen liegen in unſerm
PolizeiBureau zur Einſicht aus.

Merſeburg, den 3. April 1862.
Der Magiſtrat.

Grasverpachtung. Die diesjährige Grasnutzung
des Teichuferrandes vom Pulverthurme bis zur Zſcherbener
Grenze ſowie die der Kraut, Logen-, Stiel, Quer und
Pfarrgaſſe in der Vorſtadt Neumarkt, ſoll

Sonnabend den 19. d. M Vormittags 11 Uhr,
im Stadtſecretariate öffentlich an den Meiſtbietenden unter
den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen ver
pachtet werden.

Pachtluſtige werden erſücht, ſich in dem Termine pünkt-
lich einzufinden.

Merſeburg, den 3. April 1862.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Brenn Materials welches für die

Dienſt-Localien der unterzeichneten Behörde während des
Winters 18 erforderlich und auf eirca

100,000 Braunkohlen-Steine à 68 Kubikzoll,
3 Klafter Fichten-Scheitholz und
1 Klafter Eichenholz

veranſchlagt iſt, ſoll dem Mindeſtfordernden überlaſſen werden.

Hierzu iſt ein Termin auf
Donnerstag den 24. April d. J., Vorm. 11 Uhr,

in unſerm Geſchäfts-Locale und vor unſerm Wochen De-
putirten anberaumt, zu welchem wir die reſp. Unternehmer
einladen.

Die Bedingungen unter welchen die Uebernahme dieſer
Lieferung erfolgen kann, ſind in unſerer General-Regiſtratur
niedergelegt und können daſelbſt, mit Ausnahme der Sonn-
und Feſttage, täglich in den Vormittagsſtunden eingeſehen
werden.

Merſeburg, den 31. März 1862.
Königliche General-Commiſſion.

Wohnungs- Anzeige.
Die bis jetzt von dem Herrn Forſtkaſſen Rendant

Haſelich in meinem Hauſe innegehabte obere Etage iſt ſo
fort zu vermiethen und zu beziehen.

Berger
Burgſtraße Nr. 294.

Der Königliche Landrath Weidlich.
Mit Beziehung auf den Erlaß vom 1. d. M., be-

treffend die Eröffnung des Concurſes über das Vermögen
des Kaufmanns Adolph Kühn zu Merſeburg, wird hier-
durch bekannt gemacht daß die Verhandlung dieſes Con-
curſes in dem abgekürzten Verfahren erfolgen ſoll. Es
werden daher in dem durch den gedachten Erlaß auf den
14. d. M. anberaumten Termine die Vorſchläge der Gläu
biger zur Beſtellung des definitiven Verwalters erfordert
werden.

Merſeburg, den 4. April 1862.
Königl. Kreisgericht, Erſte Abtheilung.

Bekanntmachung.
Jn Folge der Einſtellung des Betriebes der Saline

Köſen ſoll das im Naumburger Kreiſe belegene fiscaliſche
Braunkohlenbergwerk bei Mertendorf, beſtehend aus
einer Fläche von gegen 70 Morgen Ackerland, worunter
ein Kohlenlager von etwa 3 Millionen Tonnen anſteht,
einem Zechenhauſe mit Hofraum und Garten, Materialien-
ſchuppen und Stallgebäude, einem in Mauerung ſtehenden
Stolln mit dergleichen Lichtlöchern und einem kleinen Stein-
bruchsgrundſtücke,

Mittwoch den 7. Mai d. J., Vormittags 9 Uhr,
im Gaſthofe zu Mertendorf

öffentlich meiſtbietend verkauft werden. Auf Kohlenlager
und Oberfläche können getrennte Gebote abgegeben werden,
der Grund und Boden wird in Parzellen bis zu 1 Morgen
herab ausgeboten. Die Veräußerungsbedingungen können
bereits vor dem Termine im Ortsrichteramte zu Merten-
dorf, ſowie bei dem Oberberggeſchwornen Franke zu
Weißenſels, der auch nähere Auskunft über das Werk er-
theilen kann, ſowie in unſerer Regiſtratur eingeſehen, auch
gegen Erſtattung der Copialien abſchriftlich von uns be
zogen werden.

Halle, den 18. März 1862.
Königliches Ober-Bergamt.

Bekanntmachung.
„Jn der Separationsſache von Merſeburg wird das

Abfahren von Kies, Sand und Erde aus der zwiſchen der
Halleſchen Chauſſee reſp. der Eiſenbahn und dem ſocoge-
nannten Schiefwege belegenen Kiesgrube Behufs Sicher-
ſtellung der daſelbſt ausgewieſenen Abfindungen bei Ver
meidung einer Strafe von 2 Thlr. für jeden Uebertretungs-
fall bis auf Weiteres hierdurch unterſagt.

Weißenfels, den 1. April 1862.
Schmeitzer,

Special-Commiſſarius.
er

J e 9 S E e SThüringiſche Eiſenbahn.
Vom 6. April d. J. ab iſt der Einheitsſatz der Be

förderungsgebühr für eine einfache Depeſche in einer Zone
innerhalb des dieſſeitigen Bahnbereiches von 10 Sgr. auf
8 Sgr., ebenſo die Gebühr für die Zuſührung einer De-
peſche durch den Bahntelegraphen an den Staatstelegraphen
reſp. für Weiterbeförderung einer vom Letzteren übergebenen
Depeſche von 10 Sgr. auf 8 Sgr. herabgeſetzt worden.

Erfurt, den 1. April 1862.
Die Direetion

der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft.
Oberaltenburg Nr. 841 hinter der Waſſerkunſt iſt eine

Wohnung von vier Stuben Kammern und allem Zubehör
mit oder ohne Pferdeſtall von jetzt ab zu vermiethen und
auf Verlangen auch zu beziehen.
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und zum 1. Juli e. zu beziehen.

Ein Paar fette Schweine verkauft
der Bäckermeiſter C. Hüthel, gr. Rittergaſſe

S Nr. 154.Einen Lehrling ſucht
C. Hüthel, Bäckermeiſter.

Mehrere Schock Hafer und Gerſtenſtroh ſind zu ver-
kaufen bei Gottfried Walker in Leung.

Freiwilliger Scheunen- Verkauf. Sonnabend
den 12. d. M., Nachmittags 4 Uhr, ſoll im Gaſthauſe
zum Herzog Chriſtian hier die uns gemeinſchaftlich zuge-
hörige, in gutem Zuſtande befindliche Scheune an der Hof-
fiſcherei vor dem Hälterthore, meiſtbietend verkauft werden,
wozu wir Kaufliebhaber hiermit einladen.

Merſeburg, den 3. April 1862.
Der Oecoyom Friedrich und Schmiedemſtr. Ehrlich.

Gotthardtsſtraße 143 iſt die obere Etage zu vermiethen.

Ein freundliches Logis, beſtehend in Stube nebſt
Kammer und Zubehör, dem noch auf Verlangen eine kleine
Stube dazu gegeben werden kann, iſt von jetzt ab an eine

ſtille Familie zu vermiethen und zu Johanni zu beziehen.
Das Nähere im Hauſe ſelbſt Brühl Nr. 352.

Logis-Vermiethung. Oelgrube Nr. 330 iſt ein
Logis von zwei Stuben mit Zubehör von jetzt ab zu ver-
miethen und den 1. Juli zu beziehen.

A. Wiegand.
Logis. Jn dem Dauteſchen Hauſe in der Unter-

altenburg iſt ein Logis, beſtehend aus zwei Stuben meh-
reren Kammern, Küche, Torfgelaß, ſofort zu vermiethen

Auf Verlangen kann
Das Nähere darüberauch Stallung abgelaſſen werden.

iſt im Hauſe ſelbſt Unteraltenburg Nr. 732 unten links zu
erfragen.

Etabliſſements- Anzeige.
Einem geehrten hieſigen und auswartigen Publikum

erlaube ich mir die ganz ergebene Anzeige zu machen, daß
ich mich hierſelbſt Breiteſtraße Nr. 497, als

Klempnermeisteretablirt habe und verſpreche bei reeller und prompter Be-
dienung die billigſten Preiſe.

Merſeburg den 5. April 1862.
Herrmann Glaſer,

Klempnermeiſter.

Nicht zu überſehen, daß meine Wohnung
Unteraltenburg Nr. 717 vis à vis dem Ritter

St. Georg iſt und bitte einen Jeden, dies genau zu beachten.
Manig, Schneidermeiſter.

Für Huſtenleidende und Bruſtkranke.
Die von Unterzeichnetem gefertigten und von dem

Königl. Preuß. Sanitätsrath Herrn Dr. Köhler und Herrn
Dr. Kärnbach in Berlin, ſowie Herrn Garniſonsarzt Dr.

Lange in Deſſau, mit entſchiedenem Erfolge bei obigen Kran
ken angewendeten Bruſtbonbons, wovon der verſiegelte mit

der Adreſſe des Fabrikanten und den Atteſten obiger Herren
bedruckte Pfd. Beutel 2 Sgr. kfoſtet, ſind fortwährend
zu haben in Merſeburg bei den Herren C. Teich-
mann und F. A. Voigt, in Lauchſtädt bei Herrn

Hülſe, in Schaafſtädt bei Herrn C. Apel und in Lützen
A. Krantz.

T ZDZ

bei Herrn A. Sack.
à Fl. 2 Sgr., 14 Fl. 1 Thlr., derApfelwein, Anker v. 30 Quart 2 Thlr., el.
ganz vorzüglich, à Flaſche 3 Sgr.,Borsdorfer, 10' Fl. 1 Thlr Ank. 4 Thlr exei.

Aufträge werden gegen Baarſendung oder Nachnahme
beſtens effectuirt.

Berlin. F. A. Wald, Hausvoigteiplatz Nr. T.

Die Bettfedern Handlung
von

V. S. rig Breiteſtraße AI8, 1 Tr. hoch,
empfiehlt ihr Lager von fein geriſſenen Böhmiſchen Bett-
federn, Daunen und Schwanenfedern.

Neue fertige Betten in Drell, Federleinen und Bar
chent, das Gebett von 10 Thlr. an.

Grünen Waldmeiſter,
friſchen Maitrank à Fl. 7 und 10 Sgr. erhielt und
empfiehlt Guſtav Elbe.Alle Sorten Schulbücher der höheren Töchterſchule, als

wie der I. und II. Bürgerſchule empfiehlt
Franz Volkmanns Ww.

t TJohann Hoſff's Malz-Extract.
Wöchentlich friſche Zuſendung, à Flaſche 7 Sgr., im

Dutzend billiger.
Alteinige Niederlage bei A. Wieſe.

Tuſchel, den 29. Januar 1861.
„Es freut mich, Jhnen mittheilen zu können, daß der

mir geſandte Malz-Extract bei meinen Bruſtleiden ſolche
gute Dienſte thut, daß ich mich Jhnen zum innigſten Danke
verpflichtet fühle, und Sie zugleich bitte, mir gefälligſt
wiederum für inliegenden Betrag von dieſem köſtlichen
MalzExtract zu überſenden 2e.“ N. Bieber.

n Z

Brand Verſich. Vank zu Leipzig.
Als Agent vorgenannter Geſellſchäft halte ich mich

bei Verſicherungen gegen Feuersgefahr angelegentlich em
pfohlen und ſtehe mit Weiterem gern zu Dienſten.

Merſeburg, den 20. März 1862.
Ernſt Glaſer,

Breiteſtraße, neben der Poſt,

Neue

Berliner Hagel-Aſſecuranz- Geſellſchaft.
Gegründet 1832.

Dieſe älteſte HagelverſicherungsActien- Geſellſchaft em
pfiehlt ſich den Herren Landwirthen zur Verſicherung ihrer
Feldfrüchte gegen Hagelſchaden. Sie übernimmt die Ver
ſicherungen gegen feſte Prämien, bei welchen nie
eine Nachſchußzahlung ſtattfindet und regulirt
die eintretenden Schäden nach den in ihrer langen Wirk-
ſamkeit bewährten anerkannt liberalen Grundſätzen. Die
Auszahlung der Entſchädigungen erfolgt prompt und voll
ſtändig binnen Monatsfriſt, nachdem deren Beträge feſt
geſtellt ſind.

Die Unterzeichneten empfehlen ſich zur Vermittelung
von Verſicherungen ſtehen mit Antrags- Formularen,
ſowie mit jeder beliebigen näheren Auskunft ſtets zu Dienſt.

Merſeburg, den 7. April 1862.
Kieſelbach, Königl. Lotterie-Ein. in Merſeburg,
Otto Feldtmann in Lauchſtädt,
A. Planer in Lützen,
Rittmeiſter, Thierarzt in Schkeuditz

Lotterie Anzeige.
Die Erneuerung der Looſe zur 4. Klaſſe 125te

Lotterie muß bei Verluſt des Anrechts ſpäteſtens
am 14A. April d. J. geſchehen, was hierdurch noch
dere zur genauen Beachtung ergebenſt bekannt gemacht
wird.

Merſeburg, den 7. April 1862.
Kieſelbach,

Königl. Lotterie Einnehmer.
Zwei ordentliche Arbeiter werden geſucht in der Peit-

ſchenfabrik von F. E. Wirth.
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Fran zöſiſche Long-Chäles, Plaid-Double-Chäles Cücher,
FrühjahrsMäntel, Mantillen und Kindermäntelchen

e ſchwarze, geſtickte Cachemir-Täücher, Gase-Grenacdin-Wächer in ſchwarz und couleurt mit
breiten ſeidenen Bordüren auch mit Frangen à 2 2 3 Thlr.

Neue Jaconets, Organdys, Mousselinets, Baréges und Mohairstoſfe empfiehlt

Die Papierhandinng von n. V. in
J. Schönlicht.

empfiehlt reichhaltiges Lager aller Arten Schreib, Brief-, Concept, Zeichnen und andere Papiere.
Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

wer

Den Empfang der erwarteten feineren Korbwaaren zeigt an H. F- Ex ius.
Palerländ. Hagel Verſicherung Jeſelſſchaſ in Elberfeld,

gegründet mit einem Kapital von Einer Million Thaler,
verſichert zu billigen und feſten Prämien, bei welchen nie eine Nachzahlung erfolgen kann ſämmtliche Bodenerzeugniſſe
ſowie Fenſterſcheiben gegen Hagelſchaden.

Die Entſchädigungen werden prompt und ſpäteſtens binnen Monatsfriſt nach Feſtſtellung ausgezahlt.
Nähere Auskunft unter unentgeldlicher Behändigung der Antragsformulare und Verſicherungsbedingungen er-

theilen bereitwilligſt die untengenannten Agenten der Geſellſchaft, in:
Dürrenberg Herr F. A. Saſſe,
Hohenmölfen Herr Aug. Lehmann, Galanterie-

waarenhändler,
Lützen Herr C. Sack, Mourermeiſter,
Merſeburg Herr E. Keferſtein, Banquier,

Auf mehrere Anfragen zeige ich hierdurch an daß das
Honorar für meinen Klavier Unterricht pro Stunde 20 Sgr.
beträgt. Es können aber zwei und nach Befinden drei
Schüler in einer Stunde unterrichtet werden, wie dies auch
in allen Conſervatorien der Fall iſt, ſo daß alſo für jeden
einzelnen Schüler ein ſehr geringer Beitrag zum Honorar
zu entrichten ſein würde.

Anmeldungen in der Stollbergſchen Buchhandlung.
Merſeburg, den 3. April 1862.

C. Hauſe,
Pianiſt und Prof. der Muſik.

Einen Lehrling von außerhalb ſucht
E. Miethe, Liſchlermeiſter, Gotthardtsſtraße Nr. 98.

Vielfachen Wünſchen zu genügen, erſuchen wir die
reſp. Urwähler des Kreiſes welche eine wahre Vertretung
des Volkes wünſchen ſich am 13. d. M., Nachmittags
3 Uhr, im Gaſthauſe zum Thüringer Hofe einzufinden, um
Vertrauensmänner zu einem Comité zu wählen, durch
welche Wahlmänner vorgeſchlagen werden mögen.

Merſeburg den 7. April 1862.
Berger. Bichtler. Karlſtein. Klingebeil. Knauth.

Wiegand.

Dankſagung.
Bereits drei Monate lag unſere Mutter an einer ſchwe-

ren Krankheit darnieder, und es war die Hülfe mehrerer
Aerzte immer fruchtlos geblieben, bis wir uns an Herrn
Doctor Schröter hier wandten, welcher dieſelbe binnen 10
Tagen von ihrem ſchmerzlichen Leiden befreite, wofür wir
unſern innigen Dank hiermit ausſprechen.

Lauchſtädt, im März 1862.
Carl Hahn,
Ziegeleibeſitzer.

Allen Denen, welche unſern verſtorbenen Sohn und
Bruder, den Schornſteinfegermſtr. Herrmann Krücke, zu
ſeiner letzten Ruheſtätte begleiteten unſern herzlichſten Dank.

Merſeburg und Schkeuditz, den 6. April 1852

Huerfurt Herr C. Burow, Buchhändler,
Schkeuditz Herr C. A. Jeßnitzer,
Tentſchenthal Herr Fr. Köhler, Holzhändler,
Weißenfels Herr Wilh. Bromme, und in
Halle die Haupt Agentur W. Kerſten S Co.

Getreidepreiſe.
Merſeburg, den 5. April 1862.

Weizen 2 Thlr. 25 Sgr. Pf. bis Thlr. Sgr. Pf.

Roggen 1 2Gerſte 1 12 6 4 2 1 13 2 9 eHafex S 25 m 2 1 r u
Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. acht.
Freitag den 13. April Nachmittags 5 Uhr, Paſſionspredigt, ge

halten vom Herrn Adj. Frobenius.
Stadt. Geboren: dem Schubmachermſtr. Dietze ein Sohn

dem Schuhmachermſtr. Funke ein Sohn einer ledigen Perſon ein Sohn.
Getrauet: der Poſtillon Siegmann mit Jgfr. A. C. Kröber;

der Färbermſtr. Graf in Mühlhauſen mit Jgfr. A. L. Heer der Ge
ſchirrführer Kerſten mit Jgfr. Ch. R. F. Uſchmann. Geſtorben:
der Bürger und Tiſchlermſtr. Meyer im 52. J, an Bruſtkrankheit
die hinterl. Wittwe des Maurergeſellen Klee, im 73. J., an Alters
ſchwäche der Schornſteinfegermſtr. Krücke, im 25. J., am Blutſturz.

Donnerstag Abends 7 ühr, 6. Faſtenpredigt. Herr Diac. Buſch.
Neumarkt. Geboren eine außerehel. Tochter Getranuet:

der Schneidermſtr. Jggſ. Schmidt mit E. H Lienicke hier. Geſtor-
ben: die jüngſte Tochter des Handarb. Blum, 6 M. 24 T. alt, am
Stickfluß.

Donnerstag den 10. April Nachmittag 5 Uhr Faſtengottesdienſt
und Prüfung der Catechumenen.

Altenßurg. Getrauet: der Schuhmachermſtr. Becker mit Jgfr.
Ch. E. E Schönfeld. Geſtorben: der jüngſte Sohn des Re
gierungsDiätars Habecker, 1 J. 4 M. alt, am Zahnfieber.

Die Köln. Ztg. veröffentlicht nachfolgende Erklärung
des Herrn Freiherrn G. von Vincke:

Die Notiz aus Hagen ich habe erklärt, das jetzige
Miniſterium unterſtützen zu wollen ſcheint auf dem Miß-
verſtändniſſe eines übrigens zur Veröffentlichung
nicht beſtimmten Privatſchreibens zu beruhen.

Jch bin nur der Anſicht daß zweckmäßige Vorlagen
der Regierung Sr. Majeſtät des Königs nicht deshalb von
der Landesvertretung zurückzuweiſen ſind weil etwa die
gegenwärtigen Miniſter ſie contraſignirt haben.

Jm Uebrigen habe ich mich allerdings auf das Ent-
r gegen den Beſchluß des Abgeordnetenhauſes er-

ärt, daß:Die trauernden Hinterbliebenen.
Hierzu eine Beilage.)
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2) dieſe Specialiſirung (des Etats) ſchon bei der
Feſtſtellung des Staatshaushalts- Etats pro
1862 und zwar im Anhalt an die Titel und
Titel- Abtheilungen der pro 1859 gelegten Spe-
cial-Rechnungen zu bewirken ſei“

und zwar deshalb, weil:
1) Der Beſchluß, das Budget nur unter beſtimmten

Bedingungen, zu welchen die Regierung noch nicht zu
geſtimmt, zu bewilligen mir, wenn auch berechtigt, doch
jedenfalls als das alleräußerſte Mittel erſcheint, mit
welchem man nicht anfangen, ſondern allenfalls nur enden
ſoll, wenn alle andern Mittel fruchtlos verſucht ſind.

2) Weil es der ſeitherige durch die Natur der Dinge
gerechtfertigte Gebrauch des Abgeordnetenhauſes war,
in weſentlich eine beſondere Fach und Geſchäftskenntniß
vorausſetzenden Fragen, wie die vorliegende, der Re-
gierung die Jnitiative zu überlaſſen, welche daneben
im Beſitze des vollſtändigſten Materials ſich befindet und
auf ihre perſönliche Verantwortlichkeit die Geſchäfte des Lan-
des zu führen hat.

3) Weil die Rechnung für 1859 ohne Zweifel
erſt von äußerſt wenigen Mitgliedern auch nur eingeſehen
war; eine ſolche Einſicht übrigens keineswegs genügte, viel
mehr jede einzelne Poſition darauf anzuſehen und durch
Erörterung mit dem Finanz-Miniſter, in der recht eigentlich
dazu berufenen Budget-Commiſſion des Hauſes und deren
demnächſtigen Bericht feſtzuſtellen war, in wie fern jene
Rechnung zur Grundlage für den Staatshaushalts Etat
ſich eignete, ſtatt daß man in Bauſch und Bogen,
auf ein improviſirtes Amendement, unter Widerſpruch
der Regierung, ſofort darüber beſchloß.

4) Weil obwohl der nach Sachkunde und Ver-
trauenswürdigkeit rühmlichſt bewährte vorige Finanzminiſter
auf das Entgegenkommenſte mit dem Prinzipe des Be-

ſchluſſes:
1) daß der Staatshaushalts-Etat in ſeinen Titeln

durch Aufnahme der weſentlichen Einnahme-
und Ausgabe- Poſitionen aus den demſelben
zum Grunde liegenden Verwaltungs-Etats mehr
zu ſpecialiſiren“

ſich einverſtanden, ſowie zur Erwägung ob der Etat nach
der Rechnung pro 1859 einzurichten ſich bereit erklärte,

wenn man nur nicht „heute“ ohne dieſe Erwägung ab-
zuwarten darüber Beſchluß faſſen wollte, man den-
noch mit dieſem Beſchluſſe ihm ins Geſicht ſchlug.

5) Weil ein Beſchluß, welcher, nach der ausdrücklichen
Erklärung des Miniſters, einen Rücktritt des Miniſterii in
Ausſicht ſtellte, nicht hätte gefaßt werden ſollen bevor die
Votanten darüber mit ſich zu Rathe gegangen waren ob
ſie was ich bezweifle in ihrer Mitte die Männer
beſaßen welche befähigt und den Umſtänden nach in der
Lage waren mit Erfolg die Geſchäfte des Landes zu über
nehmen.

Jch brauche wohl nur an die Lage von Europa und
Deutſchland zu erinnern um zu bezeichnen was der Rück-
tritt der liberalen Miniſter, ich brauche nur an die noch
mangelnde Ausführung der Grundſteuer-Geſetze zu erinnern,
um anzudeuten, was der Rücktritt des Frhrn. v. Patow
für unſer Vaterland bedeutet.

Jch habe es der Offenheit angemeſſen erachtet, mich
dergeſtalt über die brennende Frage des Augenblicks aus-
zuſprechen, während ich meine politiſche Richtung ſeit 13
Jahren zur Genüge klar gelegt habe. Jch habe auf die
an, mich gerichtete Frage mich bereit erklärt, wenn man
hiernach im Kreiſe Hagen mich wählen wolle,
dieſe Wahl anzunehmen, wenn ich auch, in Betracht der

damit verknüpften großen Verantwortlichkeit, ein Mandat
ſo wenig wünſche, daß ich mich darum, wie noch nie
geſchehen auch diesmal nicht bewerben würde.

Oſtenwalde, den 20. März 1862. i
G. Vincke.

Schwurgericht zu Naumburg.
Montag den 31. März 1862.

Heute begann die erſte diesjährige Sitzungsperiode deshieſigen Schwurgerichts unter dem Horſige des App. Ger.

Raths Liebaldt. Zur Verhandlung kamen heute 2 Sachen.
Das Schwurgericht wurde in folgender Weiſe gebildet:

Vorſitzender: AGRath Liebaldt Beiſitzer: die KGRäthe
Neubaur und Rudloff, der Kreisr. Reißig, der GAſſ.
von Wulffen. Staatsanwalt von Lauhn. Gerichts
ſchreiber: der KGSecr. Engelberg. 1

Geſchworene: Freigutsbeſ. Mühlberg, Lohgerbermſtr. Span-
genberg, Rechtsanwalt Vitz, Oeconom Köhler, Ritterguts
beſitzer Zauſch, Magiſtr. Aſſ. Stöber, Fabrikbeſ. Riebeck,
Gutsbeſ. Dorenberg, Freigutsbeſ. Biener, Ziegeleibeſitzer
Zieger, Ortsrichter Vogel, Oeconom Junkelmann.

Erſter Fall.
Angeklagter war der Gutsbeſ. Johann Gottfried Huhn

zu Lonzig, wegen vorſätzlicher Mißhandlung eines Menſchen,
welche den Tod deſſelben zur Folge gehabt hat, angeklagt.
Sein Vertheidiger war der Juſtizrath Bromme.

Die der Anklage zu Grunde gelegten Thatſachen wa

ren folgende: tAm 9. October v. J. früh ging bei dem Königl. Kreis
gerichte in Zeitz eine Anzeige ein wonach der Steinhauer
Meiſel in Lonzig von dem Gutsbeſ. Huhn, bei einem Feld
diebſtahle betroffen, derartig mit einem Stocke auf den
Hinterkopf geſchlagen worden ſei, daß derſelbe beſinnungs-
los niedergeſtürzt und lebensgefährlich erkrankt ſei. Der
Unterſuchungsrichter ſah ſich veranlaßt, ſich ſofort dahin
zu begeben, um die nöthigen Ermittelungen vorzunehmen,
fand aber bei ſeiner Ankunft den Meiſel bereits todt. Am
11. October fand die gerichtliche Obduction des Leichnams
ſtatt. Eine nähere Unterſuchung des Gehirns ſelbſt ergab,
daß daſſelbe in allen Theilen namentlich aber an der untern
und hintern Fläche übermäßig mehr Blut als gewöhnlich
enthielt, außerdem fanden ſich zwiſchen den Gefäßen allent-
halben Eiterausſchwitzungen und an der Grundfläche des
Schädels ein Eßlöffel voll dünnflüſſigen Eiters vor.
Das Gutachten der obducirenden Aerzte ging dahin daß
Meiſel an Gehirnentzündung mit hinzugetretenem Eiter
austritt geſtorben und daß als die Urſache dazu die Kopf

verletzungen anzuſehen ſei. erJm Laufe der Vorunterſuchung wurde nun Folgendes
ermittelt.

Meiſel wurde am Sonntag den 6. October früh von
ſeiner Ehefrau, als ſie aus dem Bett aufgeſtanden war,
außergewöhnlich auf dem Sopha liegend angetroffen. Auf
ihre Frage was er vorhabe, antwortete er: ach laß mich
gehen. Später ſtand er auf und klagte über heftigen Kopf-
ſchmerz, ohne über die etwaige Urſache deſſelben ſich zu
äußern. Er ging gegen 8 Uhr aus, kehrte indeß bald
wieder zurück;, etwas ſpäter entfernte er ſich nochmals auf
etwa eine Stunde, blieb aber dann den ganzen Tag über
zu Hauſe, fortwährend über heftige Kopfſchmerzen. klagend.
Jm Laufe des Tages hatte er ſeiner Ehefrau und ſpäter
auch ſeinem Nachbar dem Gutsbeſitzer Wernsdorf, folgen-
den Vorfall als Urſache ſeiner Kopfſchmerzen mitgetheilt
er habe, als er in der Nacht vom Sonnabend zum Sonn-
tag von Großraga nach Lonzig habe zurückgehen wollen,
im Vorbeigehen von einem Feldſtücke des Gutsbeſitzers Huhn



ſolche Abſicht habe aber ſein CElient nicht gehabt dieſerein poar Krauthäupte mitnehmen wollen Huhn habe ihn
dabei betroffen und dergeſtalt mit einem Stocke über den
Hinterkopf geſchlagen daß er niedergeſtürzt, längere Zeit

bewußtlos liegen geblieben ſei und ſich erſt ſpäter mühſam
in ſeine Wohnung geſchleppt habe.
Zur Verantwortung gezogen ſtellte der Gutsbeſitzer
Huhn in folgender Weiſe den Vorfall dar: Jn jener Nacht
zwiſchen 2 und 3 Uhr habe er ſich, weil er Nachts oft be
ſtohlen worden ſei, auf ſeine Felder begeben um ſolche zu
revidiren und habe bei dieſer Gelegenheit auf einem ſeiner
Krautländer eine Perſon bemerkt, die er wegen Dunkelheit
nicht habe erkennen können als er ſich dem Menſchen ge-
en habe derſelbe die Flucht ergriffen. Bei der Ver-
folgung ſei er ihm ſo nahe gekommen, daß er ihn mit
einem etwa 3 Fuß langen und 1 Zoll ſtarken Stocke, den
er bei ſich geführt, habe erreichen können. Um nun dieſen
Menſchen zum Stehen zu bringen habe er mit dem Stocke
nach ihm geſchlagen worauf derſelbe noch einige Schritte
elaufen, dann aber niedergefallen ſei. Auf ſein wieder-u Fragen nach ſeinem Namen habe jener Mann nur

eiſe geantwortet: „du wirſt mich ja kennen.“ Er, Huhn,
habe ihn den Arm, auf dem er mit dem Geſicht gelegen,
weggezogen und habe ihn nun als den Steinhauer Meiſel
erkannt. Huhn will hierauf noch ein etwas entfernter ge-
legenes Kartoffelſtück revidirt und da er bei ſeiner Rückkehr
nach jener Stelle den Meiſel noch dort ſitzend gefunden und
derſelbe über Müdigkeit geklagt habe, ihn bis in die Nähe
ſeiner Wohnung geführt haben.

Der Gutsbeſitzer Huhn war auf Grund dieſer That-
ſachen wegen vorſätzlicher Mißhandlung eines Menſchen,
welche den Tod deſſelben zur Folge gehabt hat, angeklagt
worden.

Es begannen nun die Plaidoyers des Staatsanwalts
und des Vertheidigers.

Die Staatsanwaltſchaft hielt die Anklage aufrecht.
Objectiv ſtehe feſt, daß die fragliche Kopfverletzung die Ver
anlaſſung zu dem Tode geweſen ſei; ebenſo ſtehe feſt, daß
dieſe Verletzung von dem Angeklagten dem Meiſel beige-
bracht worden ſei. Darauf, daß es nicht in dem Willen
des Angeklagten gelegen den Meiſel tödtlich zu verletzen,
könne Nichts ankommen, um den S. 194 Strafrecht, auf
welchen die Anklage gegründet ſei und welcher lautet: „Hat
eine vorſätzliche Mißhandlung oder Körperverletzung den
Tod des Verletzten zur Folge gehabt, ſo iſt die Strafe
Zuchthaus von 10 bis 20 Jahren“ zur Anwendung zu
bringen. Auch darauf, ob bei Anwendung zweckmäßiger
Mittel und anderem Verhalten des Meiſel, deſſen Tod nicht
erfolgt ſein würde könne hier nichts ankommen; wohl aber
könne dieſer Umſtand dem Angeklagten mildernd zur Seite
S werden einen derartigen Fall habe aber S. 196
Strafr. im Auge, wo es heißt: wird-feſtgeſtellt, daß mil-
dernde Umſtände vorhanden ſind, ſo iſt auf Gefängniß nicht
unter 6 Monaten zu erkennen. Es könne ſich einfach nur
fragen: 1) hat der Angeklagte den Meiſel vorſätzlich ge
mißhandelt und 2) hat die Mißhandlung den Tod zur Folge

abt. Dieſe Fragen müßten aber unter allen Umſtänden
bejaht werden. Der Staatsanwalt beantragte ſchließlich
das Schuldig unter Annahme mildernder Umſtände aus-
zuſprechen.

Der Vertheidiger, Juſtizrath Bromme, beantragte da-
egen das Nichtſchuldig. Er beſtritt, daß in vorliegendem

Falle ſein Client ſich ſtrafbar gemacht habe, wenn derſelbe
nach dem Meiſel, den er bei einem Felddiebſtahle betroffen
und der geflüchtet ſei, geſchlagen habe; um Jemand wegen
vorſätzlicher Mißhandlung eines Menſchen zu beſtrafen, müſſe

man ihm nachweiſen, daß ſeine Abſicht auf Störung des
Wohlbefindens deſſelben gerichtet geweſen ſei, wie in einem
FEffenntniſſe des Obertribünals ausgeführt worden ſei. Eine

habe nur die Abſicht gehabt den flüchtenden Dieb zum
Stehen zu bringen. Es ſei aber auch gar nicht exwieſen,
daß die Kopfverletzung, welche nach der Anſicht der Aerzte
die Urſache von dem Tode geweſen iſt, dem Meiſel von
ſeinem CElienten zugefügt worden ſei. Meiſel ſolle gegen
ſeine Ehefrau und dem Gutsbeſitzer Wernsdorf ſich geäußert
haben daß er von Huhn geſchlagen worden ſei; dem Doc-
tor Thienemann habe er aber, wie dieſer bekundet, verſichert,
die Kopfverletzung rühre von dem Falle eines Stückes Holzes
her 2c.

Der Wahrſpruch der Geſchworenen lautete dahin, daß
der Angeklagte ſchuldig den Steinhauer Meiſel vorſätzlich
geſchlagen zu haben daß aber nicht erwieſen ſei, daß dieſe
Mißhandlung den Tod des Meiſel zur Folge gehabt habe;
daß übrigens mildernde Umſtände vorhanden ſeien.

Der Angeklagte wurde dem Antrage des Staatsan
walts gemäß mit 20 Thlr. Geldbuße event. 8 Tagen Ge-
fängniß belegt.

(Fortſetzung folgt.)
u T

Das bekannte ſpeculative Mannöver, die Ean de Co-
logne- Firma Farinag in Köln durch Engagement irgend
eines Menſchen dieſes Namens nachzuahmen ſoll ſich ein
Berliner Speculant ein Holzhändler auf andere Art
zu Nutze gemacht haben. Er hat einen Hausknecht Namens
J. Hoff ermittelt und gedenkt auf deſſen Firma eine „Hoffſche
Malzbierbrauerei“ zu errichten.

„Logogryp h.Jch kenn ein Wort es iſt ſein Bock der ſeltenſte der Böcke.
Jch kenn' ein Wort, es iſt ſein Stock der ſeltenſte der Stöcke.
Paart man mein Sylbenpaar, ſo kann es Muth und Kraft

beleben.
Doch anders es vereint, muß man ſich übergeben.

nrreehS

Bekanntmachung.
Der Fabrikbeſitzer Herr Dr. Keßler hier beabſichtigt in

dem an ſeine Fabrikgebäude angrenzenden in der Nähe
des Bahnhofes in hieſiger Flur gelegenen Nr. 348 des
Hypothekenbuches eingetragenen Garten und daran ſtoßen-
dem Felde

eine Eiſengießerei mit Cupolofen und mit einer locomo-
bilen Dampfmaſchine

anzulegen.
Dies Project wird hierdurch in Gemäßheit des Geſetzes

vom 1. Juli 1861, Geſetzſammlung Seite 749 zur öffent
lichen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht, daß Einwen-
dungen gegen dieſe Anlage innerhalb einer präcluſiviſchen
Friſt von 14 Tagen bei uns anzubringen ſind.

Zeichnung und Beſchreibung der Anlage liegen in hie-
ſiger Magiſtrats- Expedition während der Dienſtſtunden aus.

Schkeuditz, den 17. März 1862.
Der Magiſtrat.

Geſchäfts Anzeige.
Einem geehrten Publikum erlaube ich mir die ergebenſte

Anzeige zu machen daß ich das Cigarren Taback und
Materialwaaren- Geſchäft des Herrn

Otto Theuerkorn
käuflich übernommen habe und daſſelbe unter meiner Firma
fortführen werde. Jndem ich um gütiges Vertrauen bitte,
werde ich ſtets bemüht ſein, daſſelbe durch prompte Be
dienung zu rechtfertigen.

Merſeburg den 1. April 1862.

Theodor Tahn.
Redaction Druck und Verlag von Carl Jurk.
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